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	 Öffnungszeiten

Bürgermeisteramt	 Telefon 922-0
		  Telefax 922-521
		  E-Mail: stadt@donzdorf.de
Montag - Donnerstag	 8.30 - 12.00 Uhr 
		  14.00 - 16.00 Uhr
Freitag		  8.30 - 12.00 Uhr

Bürgerbüro		  Tel. 922-501/502/503/504/505
		  Fax 922-524
Mo., Di., Mi.		  8.00 - 12.30 Uhr 
		  14.00 -16.00 Uhr 
Donnerstag		  8.00 - 12.30 Uhr
		  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag		  7.00 - 12.00 Uhr

i-Punkt		  Tel. 922-511
Mo., Di., Mi.		   8.00 – 12.30 Uhr
		  14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag		  8.00 - 12.30 Uhr 
		  14.00 - 18.00 Uhr 
Freitag		   7.00 – 12.00 Uhr

Verwaltungsstelle Reichenbach u. R.	 Tel. 922-708
Ortsvorsteher		  Tel. 922-941
73072 Donzdorf, Ringstraße 8	 Fax 922-531
	 Sprechzeiten:
	 Montag	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Dienstag	 15.00 - 18.00 Uhr
	 Mittwoch	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Donnerstag	 14.00 - 16.00 Uhr
	 Freitag	 geschlossen
	 Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
	 Dienstag	 17.00 - 18.00 Uhr

Verwaltungsstelle Winzingen/Bürgerhaus	 Tel. 922-709
Ortsvorsteher		  Tel. 922-951
Gmünder Str. 19	 Fax 922-532
	 Sprechzeiten:
	 Montag	 15.00 - 18.00 Uhr
	 Dienstag	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Mittwoch	 15.00 - 17.00 Uhr
	 Donnerstag	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Freitag	 geschlossen
	 Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
	 Montag	 17.30 - 18.30 Uhr 
	 oder Termine nach Vereinbarung

Poststelle Winzingen/Bürgerhaus
	 Montag bis Freitag	 15.00 - 17.00 Uhr

Stadtarchiv	 	 Tel. 07162-922341
		  Fax: 07162-922-525
	 Kontaktzeiten:	
	 Dienstag	 14.00 - 17.00 Uhr 
	 14tägig; Termine nach Vereinbarung
		  E-Mail: archiv@donzdorf.de

Stadtbücherei		 Tel. 922-706
	 Montag	 15.00 - 18.00 Uhr 
	 Dienstag	 10.00 - 12.00 Uhr 
		  15.00 - 18.00 Uhr 
	 Mittwoch	 15.00 - 19.00 Uhr 
	 Donnerstag	 15.00 - 18.00 Uhr 
	 Freitag	 10.00 - 12.00 Uhr

Musikschule Donzdorf	 Tel. 922-512 oder -520
	 Montag bis Freitag	 8.00 - 12.00 Uhr

Volkshochschule	 Tel. 922-307 oder -317
	 Montag bis Donnerstag	 9.00 - 12.00 Uhr
	 Montag u. Mittwoch	 14.00 - 16.00 Uhr

Postagentur	 Montag bis Samstag	 9.00 - 12.00 Uhr
	 Montag bis Freitag	 14.30 - 17.00 Uhr

Stauferwerk	 	 Tel. 07161/98602-22
		  www.stauferwerk.de

E-Mail: info@stauferwerk.de
In Donzdorf: 
Schloss 1-4, 73072 Donzdorf 
	 Sprechzeiten: 
	 Freitag 	 09.00 - 11.00 Uhr
In Eislingen: 
Bahnhofstr. 15, 73054 Eislingen (dienstags geschlossen)
	 Montag, Mittwoch	 08:00 - 12:30 Uhr
		  13.30 - 16.00 Uhr
	 Donnerstag	 08:00 - 12:30 Uhr
		  13:30 - 17:00 Uhr
	 Freitag	 08:00 - 14:00 Uhr
	 Unsere telefonischen Kontaktzeiten
	 Montag bis Mittwoch	 08:00 - 12:30 Uhr
		  13:30 - 16:00 Uhr
	 Donnerstag	 08:00 - 12:30 Uhr 
		  13:30 - 17.00 Uhr 
	 Freitag	 08:00 - 14:00 Uhr

Freibad geschlossen

Kleinschwimmhalle
Öffnungszeiten:
	 Dienstag  		  19.00 - 21.00 Uhr
			   nur für Erwachsene 
   	 Mittwoch 		  16.00 - 20.00 Uhr
   	 Freitag     		  14.00 - 18.00 Uhr 
	 Samstag  	 14.00 - 19.00 Uhr

Wertstoffhof des Landkreises Göppingen in der Stadt 
Donzdorf beim Bauhof in der Öschstraße

	 Dienstag	 16.30 - 18.30 Uhr
	 Donnerstag	 16.30 - 18.30 Uhr
	 Samstag	 9.00 - 12.30 Uhr

Öffnungszeiten auf dem Grüngutplatz Süßen 
April - Oktober	 Montag - Mittwoch	 14.00 - 18.00 Uhr
	 Freitag	 14.00 - 18.00 Uhr
	 Samstag 	 09.00 - 18.00 Uhr
November	 Montag - Mittwoch	 14.00 - 17.00 Uhr
	 Freitag	 14.00 - 17.00 Uhr
	 Samstag	 09.00 - 17.00 Uhr
Dez. -14. Feb.	 Samstag	 12.00 - 16.00 Uhr
15.02. - 31.03.	 Mittwoch	 14.00 - 17.00 Uhr
	 Samstag	 12.00 - 16.00 Uhr

Sozialstation St. Martinus, Auskunfts- u. Beratungsstelle
		  Telefon 91223-0
		  Fax 91223-26
	 Montag bis Freitag	 8.00 - 12.00 Uhr
	 Montag bis Donnerstag	 14.00 - 16.00 Uhr
Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach tel. Vereinbarung
möglich.

	 Notruf - Bereitschaftsdienste

	 Rettungsdienst
	 - Notfallrettung	 112

	 - Krankentransport	 ohne Vorwahl 19222

	 Feuerwehr Notruf	 112

	 Polizei Notruf	 110

	 Polizeiposten Donzdorf	 910310

		  Fax 910315

	 Polizeirevier Eislingen	 07161/8510

	 Staatl. Forstrevier Donzdorf	 07331/304225
	 Revierförster Schwarz	 0160/5319952
	 Frauen- und Kinderhilfe
	 Göppingen e.V.	 07161/72769
	 (Haus für misshandelte Frauen und deren Kinder
	 Aufnahme u. Beratung) Postfach 426



Mitteilungsblatt vom 28.11.2025 � 3

	 Sozialstation St. Martinus	 91223-0
		  Fax 91223-26
	 Telefonseelsorge:
	 evangelisch	 08001110111
	 Frauen- und Kinderhilfe
	 Göppingen e.V.	 07161/72769
	 (Haus für misshandelte Frauen und deren Kinder
	 Aufnahme u. Beratung) Postfach 426

	 Sozialstation St. Martinus	 91223-0
		  Fax 91223-26
	 Telefonseelsorge:
	 evangelisch	 08001110111
	 katholisch	 08001110222

	 Beratungsstelle der Lebenshilfe,
	 Kreisvereinigung Göppingen 07161/9404445
	 Sprechzeiten: Mo.-Do. von 8.30 - 9.30 Uhr

	� Pflegestützpunkt des Landkreises Göppingen 
�Kostenlose und neutrale Auskunft und Bera-
tung zum Thema Pflege. 
Landratsamt Göppingen,E-Mail: pflegestuetz-
punkt@lkgp.de, www.psp-gp.de  
Telefon	 07161/202-4022, -4023 oder -4024

Stördienste

Wasser	 Stadtwerke Donzdorf	 922-707

Strom	 Stauferwerk GmbH + Co. KG	 0800 / 5053062

Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG
EVF-Störungshotline (24/7): 	 0800-6101-767 (kostenlos)
(stets aktuell zu finden unter http://evf.de/kontakt/)

	 Bereitschaftsdienst Apotheke

nur in dringenden Fällen:
Dienstbeginn: 8.30 Uhr für 24 Stunden

Fr., 28.11.:	 Obere Apotheke in der Altstadt, Haupt-
straße 19, 73312 Geislingen an der Steige, 
Telefon (07331) 41971

Sa., 29.11.:	 Helfenstein-Apotheke Geislingen, Eyb-
straße 16, 73312 Geislingen, Tel. (07331) 
986390

So., 30.11.:	 Barbarossa-Apotheke, Hohenstaufenstr. 
22, Göppingen, Telefon (07161) 75559

Mo., 01.12.:	 Bären-Apotheke Ursenwang, Eichenstr. 8, 
73037 Göppingen, Telefon (07161) 999270

Di., 02.12.:	 Wölk-Apotheke Geislingen,  
Stuttgarter Str. 100, 73312 Geislingen, 
Telefon (07331)63244

Mi., 03.12.:	 Staufen-Apotheke, Wilhelmstr. 2, Salach, 
Telefon (07162) 7283

Do., 04.12.:	 Veritas Apotheke, Heidenheimer Str. 63, 
Süßen, Tel. (07162) 939793

Sonntags	 Schloss-Apotheke, Hauptstr./Mittelmühl-
10.00 - 12.00 Uhr	 gasse 1, Donzdorf, Tel. 0 71 62 / 91 23 40

Im Internet finden Sie unter lakbw.notdienst-portal.de eben-
falls die notdienstbereiten Apotheken

Bereitschaftdienst der Ärzte

nur in dringenden Fällen)

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (Allge-
mein,- Kinder-, Augen- und HNO-ärztlicher Bereitschafts-
dienst): 116117 (Anruf ist kostenlos). Ärztliche Hilfe erhal-
ten Sie unter der kostenfreien Rufnummer 116117 oder 
online über das „Patienten-Navi“ unter www.116117.de 

Öffnungszeiten und Anschrift der Bereitschaftspraxis  
Göppingen  
Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Göppingen
Klinik am Eichert Göppingen, Eichertstr. 3, 73035 Göppingen
Erdgeschoss, gegenüber des Infostandes Anmeldung Chir-
urgische Ambulanz) 
Öffnungszeiten:
Sa, So und Feiertage       9 - 19 Uhr

Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Göppingen
Klinik am Eichert Göppingen, Eichertstr. 3, 73035 Göppingen
1. Obergeschoss Kinder Notfallambulanz 
Öffnungszeiten:
Sa, So und Feiertage        8 - 20 Uhr
docdirekt: Die sichere Online-Sprechstunde für alle gesetz-
lich Versicherten 
Montag bis Freitag zwischen 9 und 19 Uhr schnelle ärztliche 
Hilfe. 
Erreichbar über:
die docdirekt-App, die Webseite www.docdirekt.de oder 
Rufnummer 116117. 

Urlaub
Praxis Dr. Roth vom 10.12. - 12.12.2025 geschlossen 

Die Vertretung übernehmen alle anwesenden Donzdorfer 
Hausärzte sowie die Praxis Bomporis,

Zahnärztlicher Notfalldienst

Der zahnärztliche Notfalldienst für den Landkreis Göppingen 
an Wochenenden und Feiertagen wird durch die kassenärztli-
che Vereinigung Stuttgart zentral über Anrufbeantworter unter 
der Telefonnummer 0761/120 120 00 bekanntgegeben.

	 Tierärztlicher Bereitschaftsdienst

Tel.: 01805-843736  Kleintiernotdienst Kreis GP-Geislingen
Diese Telefonnummer leitet von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
automatisch auf die aktuell diensthabende Praxis im Kreis 
Göppingen-Geislingen um.
0,14 Euro/min aus dem Festnetz, 0,42 Euro/min aus dem 
Mobilfunknetz 
•	 Der Kleintier-Notdienst im Kreis Göppingen/Geislingen ist 

nun an 365 Tagen im Jahr von 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr 
unter obiger Nummer erreichbar

•	 Nach 22:00 Uhr bis 08:00 Uhr sind die umliegenden Klein-
tierkliniken erreichbar.

•	 Versuchen Sie bitte, falls möglich immer erst Ihren 
Haustierarzt telefonisch zu erreichen.

•	 Die Praxen sind zum Teil außerhalb der Öffnungszeiten 
nicht besetzt. Fahren Sie erst nach telefonischer Rückspra-
che zur Notdienstpraxis. 

•	 Unter www.vetnotdienst.de sehen Sie auf der Landkarte 
von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr welche Praxis aktuell Not-
dienst hat

Fundtiere auf der Gemarkung der Gemeinde

Tierherberge Donzdorf – für Hunde
Tel.: 07162 – 943 288
Katzenschutz Donzdorf – für Katzen Tel. 07162 – 2 11 20
Die beiden Tierheime in Donzdorf sind jeweils von 8.00 bis 
18.00 Uhr direkt zu erreichen und zwischen 18.00 und 8.00 Uhr 
ist die Tierrettung anzurufen Tel. 0177 35 90 902 oder die Polizei 
zu verständigen. 
Verletzte oder verunfallte Tiere gehören nicht in ein Tierheim, 
sondern zu einem Tierarzt, bzw. in eine Tierklinik.
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Veranstaltungskalender 
Kulturring, Stadtverwaltung

Samstag, 29.11.2025
Lauterstadion
14.00 Uhr, 1.FC Donzdorf B-Juniorinnen – TSV Münchingen
16.00 Uhr, 1.FC Donzdorf B-Juniorinnen II – SV Hegnach
16.30 Uhr, 1.FC Donzdorf A-Jgd. I – VfL Nagold
18.30 Uhr, 1.FC Donzdorf Herren Ü32 – ASV Spartania Eislin-
gen

Sonntag, 30.11.2025
Lautertalhalle
11.00 Uhr, HSG Wi/Wi/Do E-Jgd.weibl. – TSV Köngen
13.00 Uhr, HSG Wi/Wi/Do E-Jgd.gem. – Frisch Auf Göppingen

Sonntag, 30.11.2025
Christuskirche Donzdorf
ab 11.00 Uhr Kirchenwahl: Kirchengemeinderat und Landes-
synode
Ev. Kirchengemeinde Donzdorf

Sonntag, 30.11.2025
Tierherberge Donzdorf
11.00 Uhr – 18.00 Uhr Tiersegnung
Tierherberge Donzdorf e.V.

Reichenbach u.R.
29.11.2025
Rund ums Rathaus
15.00 Uhr – 20.00 Uhr Weihnachtsmarkt Reichenbach
Reichenbacher Vereine und Ortschaftsrat

Winzingen
Samstag, 29.11.2025
Heldenberghalle Winzingen
15.00 Uhr, Einlass 14.30 Uhr Kinderweihnachtsfeier
alle Winzinger Kinder willkommen
TV Winzingen 1906 e.V.

Sonntag, 30.11.2025
Heldenberghalle Winzingen 
Seniorenfeier
Ortschaftsrat Winzingen

Berichte aus den Gremien

Einladung zur Sitzung des  
Verwaltungs- und Finanz- 
ausschusses

Am Montag, 1. Dezember 2025 um 17:00 Uhr
findet im Roten Saal des Schlosses, Schloss 1-4, 73072 Donz-
dorf
eine öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschus-
ses statt.

Tagesordnung
1.	 Vorberatung der Haushaltssatzung 2026 mit dem Haus-

haltsplan und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe
2.	 Städtischer Zuschuss an den Dorfverein Reichenbach u. R.
3.	 Bekanntgaben
4.	 Verschiedenes

Die Sitzungsunterlagen sind auf der Homepage der Stadt 
unter Gemeinderat\Ratsinformationssystem\Sitzungen einge-
stellt und können zudem in der Stadtbücherei während den 
üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden. Während der 
Sitzung liegen die Unterlagen für Zuhörer aus.

VORANZEIGE

ACHTUNG
REDAKTIONSSCHLUSS!

Das letzte Mitteilungsblatt in diesem Jahr 
erscheint in der KW 51.

Annahmeschluss hierfür ist

Montag, 15. Dezember 2025, 
12.00 Uhr.

In den Wochen 
52/2025 und 01/2026 erscheint 

kein Mitteilungsblatt.

Annahmeschluss für das erste Mitteilungsblatt 
im neuen Jahr ist am

Montag, 05. Januar 2026,  
12.00 Uhr.

Wir bitten um Beachtung.

Der Verlag.
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Gemeindeverwaltungsverband 
Mittlere Fils - Lautertal

Sitzungsbericht
Der Gemeindeverwaltungsverband Mittlere Fils - Lautertal 
(GVV) umfasst die Städte/Gemeinden Donzdorf, Süßen, Gin-
gen und Lauterstein.
Am 04.11.2025 fand im Rathaus Donzdorf, Roter Saal, Schloss 
1-4 in Donzdorf eine öffentliche Verbandsversammlung statt. 
Folgende Tagesordnungspunkte wurden behandelt:

Flächennutzungsplan 2035 - 1. Änderung (Bereich „Stellfel-
be II“ in Donzdorf)
- �Behandlung der im Zuge der Beteiligungen nach §§ 3 

Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB (Baugesetzbuch) eingegange-
nen Stellungnahmen

- Feststellungsbeschluss

Die Verbandsversammlung beschloss die eingegangenen Stel-
lungnahmen der formellen Beteiligung entsprechend den Ab-
wägungs- und Beschlussvorschlägen der Verwaltung. Für die 
Unterlagen zur 1. Änderung des Flächennutzungsplans 2035 
wurde der Feststellungsbeschluss gefasst. Des Weiteren wur-
de die Verbandsverwaltung beauftragt, den Antrag auf Geneh-
migung für die Flächennutzungsplanänderung zu stellen.

Entsprechend den Festsetzungen Bebauungsplan „Stellfelbe 
II“ sollen im Flächennutzungsplan eine Sonderbaufläche für 
Einzelhandel (bisher gewerbliche Baufläche) sowie gewerbli-
che Bauflächen (bisher Verkehrsflächen) dargestellt werden. 
Am 01.04.2025 hat die Verbandsversammlung die Entwurfsun-
terlagen zur 1. Flächennutzungsplanänderung gebilligt und die 
Verwaltung beauftragt, die Beteiligungen nach §§ 3 Abs. 2 und 
4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Aufgrund der eingegangenen 
Stellungnahmen der formellen Beteiligung waren keine inhalt-
lichen Änderungen und Ergänzungen an den Planunterlagen 
(Zeichnerischer Teil und Begründung) erforderlich.

Flächennutzungsplan 2035 - 2. Änderung (Bereich „Solar-
park Kuchalber Halde“ in Donzdorf/Kuchalb)
- Vorentwurfsbeschluss
- Beschluss zur Durchführung der Beteiligungen (§§ 3 Abs. 
1 und 4 Abs. 1 BauGB)

Die Verbandsversammlung beschloss, die Vorentwurfsun-
terlagen zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans 2035, 
bestehend aus dem Zeichnerischen Teil vom 01.09.2025 und 
der Begründung vom 01.09.2025, zu billigen. Die Verbandsver-
waltung wurde beauftragt, die frühzeitigen Beteiligungen nach 
§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

Der Gemeinderat der Stadt Donzdorf hat in seiner Sitzung am 
25.09.2023 gem. § 2 Abs.1 BauGB beschlossen, den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Kuchalber Halde“ 
im förmlichen Verfahren aufzustellen. In der Gemeinderatssit-
zung am 20.10.2025 wurden die Bebauungsplanunterlagen 
der Ingenieurgesellschaft mbH VTG Straub als Satzung be-
schlossen. Die Vorhabenfläche liegt südlich von Donzdorf, ca. 
500 m südlich des Weilers Kuchalb und wird derzeit landwirt-
schaftlich genutzt. Der Planbereich umfasst eine Fläche von 
ca. 7,1 ha. Der Bebauungsplan „Solarpark Kuchalber Halde“ 
weicht insbesondere aufgrund des geplanten Sondergebiets 
von den Darstellungen im Flächennutzungsplan 2035 ab. Das 
geplante Sondergebiet liegt auf einer momentan als „Fläche 
für die Landwirtschaft“ ausgewiesenen Fläche. Neben der 
Aufstellung des Bebauungsplans ist demnach auch ein Verfah-
ren zur Änderung der Darstellungen im Flächennutzungsplan 
2035 nach § 8 Abs. 3 BauGB (Parallelverfahren) erforderlich.

Flächennutzungsplan 2035 - 3. Änderung (Bereich „Bau- 
und Betriebshof Rauhwiesen Öschstraße“ in Donzdorf)
- Grundsatzbeschluss (§ 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB)

Die Verbandsversammlung beschloss: Der Flächennutzungs-

plan 2035 des Gemeindeverwaltungsverbands Mittlere Fils 
– Lautertal wird in einem Teilbereich zur Errichtung eines 
Neubaus des städtischen Bau- und Betriebshofs geändert. Die 
genaue Abgrenzung des von der Flächennutzungsplanände-
rung betroffenen Bereichs ist dem Lageplan zum Grundsatz-
beschluss zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans 2035 
vom 30.09.2025 zu entnehmen. Entsprechend der geplanten 
Festsetzungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens soll 
im Flächennutzungsplan eine Fläche für den Gemeinbedarf 
(bisher landwirtschaftliche Fläche) dargestellt werden.

Der Gemeinderat der Stadt Donzdorf hat am 28.07.2025 be-
schlossen, auf Donzdorfer Gemarkung im Regelverfahren den 
Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Bau- und 
Betriebshof Rauhwiesen Öschstraße“ nach §§ 1 und 2 Abs. 1 
BauGB aufzustellen.
Im Rahmen umfassender städtebaulicher Neuordnungen sind 
entlang der Wagnerstraße neue Entwicklungen vorgesehen. 
Zu diesen Entwicklungen gehört auch die Verlagerung des 
EDEKA-Markts weg von seinem heutigen Standort. Hierfür 
wird der Bebauungsplan „Einzelhandelsstandort Wagnerstra-
ße“ aufgestellt. Der Aufstellungsbeschluss wurde im Gemein-
derat in öffentlicher Sitzung am 20.11.2023 beschlossen.
Aufgrund dieser geplanten Neustrukturierung ist es notwen-
dig, den Bauhof und die Betriebszentralen von ihrem heutigen 
Platz an einen neuen Standort zu überführen. Zudem beste-
hen auf dem heutigen Areal des Bauhofs diverse bauliche 
Defizite, für deren Beseitigung ohnehin in naher Zukunft ein 
größerer Invest notwendig gewesen wäre.
Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück 1430/6 sowie die 
Flurstücke Nr. 59, 1423, 1429, 1430, 1430/30 und 1431/49 
jeweils anteilig. Das Areal liegt im Außenbereich und wird ak-
tuell landwirtschaftlich genutzt. Der Standort für den Neubau 
des Bau- und Betriebshof wurde ausgewählt, da er den An-
forderungen einer solchen Einrichtung am besten entspricht. 
Zum einen schafft die Verlagerung aus der zentrumsnahen 
Lage in den Randbereich der Stadt neuen Platz zur Entwick-
lung passenderer Nutzungen in diesem Bereich. Zum anderen 
ist das heutige Areal des Bauhofs in Teilen überdimensioniert. 
Der neue Standort ist in seiner Fläche kleiner und erlaubt die 
Errichtung des neuen Bauhofs in angemessener Kompaktheit; 
gleichzeitig bleibt aber Platz für Erweiterungen nach Westen, 
sollten künftige Entwicklungen doch mehr Raum benötigen, 
als heute noch erwartet wird. Des Weiteren ist das Areal 
topographisch vorteilhaft und dadurch günstig zu bebauen. 
Gleichzeitig schafft die Errichtung des Bau- und Betriebshof an 
dieser Stelle einen Nutzungsübergang zwischen Gewerbe und 
Wohnen. Zu den Wohnflächen hin soll durch eine Riegelbebau-
ung ein Lärmschutz geschaffen werden.
Neben der Aufstellung des Bebauungsplans ist auch ein Verfah-
ren zur Änderung der Darstellungen im Flächennutzungsplan 
2035 nach § 8 Abs. 3 BauGB (Parallelverfahren) erforderlich.

Flächennutzungsplan 2035 - 4. Änderung (Bereich „Einzel-
handelsstandort Wagnerstraße“ in Donzdorf)
- Grundsatzbeschluss (§ 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB)

Die Verbandsversammlung beschloss: Der Flächennutzungs-
plan 2035 des Gemeindeverwaltungsverbands Mittlere Fils 
– Lautertal wird in einem Teilbereich zur Schaffung eines Son-
dergebiets für Einzelhandel und zur Erhaltung und Entwicklung 
zentraler Versorgungsbereiche sowie der zukunftsfähigen 
verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung geändert. Die 
genaue Abgrenzung des von der Flächennutzungsplanände-
rung betroffenen Bereichs ist dem Lageplan zum Grundsatz-
beschluss zur 4. Änderung des Flächennutzungsplans 2035 
vom 30.09.2025 zu entnehmen. Entsprechend der geplanten 
Festsetzungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens soll 
im Flächennutzungsplan eine Sondergebietsfläche sowie eine 
Mischbaufläche (bisher überwiegend Fläche zur Ver- und Ent-
sorgung) dargestellt werden.
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Der Gemeinderat der Stadt Donzdorf hat am 28.07.2025 
beschlossen, auf Donzdorfer Gemarkung im Bereich der 
nördlichen Teilfläche von Flurstück 1185 (Öschstraße 2/1, 2/2 
und 2/4) und des Flurstücks 1186/1 sowie in Teilbereichen der 
Flurstücke 169 (Poststraße), 169/1 (Daimlerstraße), 1100 (Wag-
nerstraße) und 1522 (ebenfalls Wagnerstraße) im Regelver-
fahren den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
„Einzelhandelsstandort Wagnerstraße“ nach §§ 1 und 2 Abs. 1 
BauGB aufzustellen. 
Der vorgenannte Bebauungsplan, dessen Geltungsbereich 
eine Fläche von rund 1,2 ha umfasst, soll insbesondere auf 
dem Flurstück 1185 die Neuansiedlung und Erweiterung 
des bisher etwas weiter nordöstlich in der Wagnerstraße 
liegenden Edeka-Marktes ermöglichen. Hierfür ist im Be-
bauungsplan die Festsetzung eines Sondergebiets für den 
Einzelhandel erforderlich. Darüber hinaus soll an städtebaulich 
markanter Stelle die Errichtung eines mehrgeschossigen Ge-
bäudes ermöglicht werden (südwestlich des im Geltungsbe-
reich liegenden, bereits bestehenden Kreisverkehrs Daimler-
straße/ Wagnerstraße/ Poststraße). Die zulässige Nutzung des 
mehrgeschossigen Gebäudes wird erst im weiteren Bebau-
ungsplanverfahren festgelegt (bisher ist ein Urbanes Gebiet 
als Festsetzung für die bauliche Nutzungsart bzw. den Ge-
bietscharakter angedacht). Im Flächennutzungsplan 2035 des 
Gemeinde-verwaltungsverbands Mittlere Fils-Lautertal sind 
die fraglichen Flächen überwiegend als Ver- und Entsorgungs-
fläche „Bauhof“ (Flurstück 1185) dargestellt. Darüber hinaus 
sind im Flächennutzungsplan die direkt nördlich ans Flurstück 
1185 anschließende Fläche als Schienenverkehrsfläche/Fläche 
für Trassenausbau, eine kleine Teilfläche als Ver- und Entsor-
gungs-fläche „Umspannwerk“ sowie die übrigen Flächen 
als Straßenverkehrsflächen dargestellt. Der Bebauungsplan 
„Einzelhandelsstandort Wagnerstraße“ weicht insbesondere 
aufgrund des geplanten Sondergebiets vom derzeit geltenden 
Flächennutzungsplan 2035 ab, weshalb auch ein Verfahren zur 
Änderung der Darstellungen im Flächennutzungsplan nach § 8 
Abs. 3 BauGB (Parallelverfahren) erforderlich ist.

Donzdorf, den 18.11.2025
gez.
Martin Stölzle
Verbandsvorsitzender

Amtliche Bekanntmachungen

Standesamtliche Nachrichten

Sterbefälle
in Donzdorf
am 16.11.:	 Johann Gottfried Zeger, Ledergasse 8,  

90 Jahre
am 20.11.:	 Peter Tengler, Scharfenbergstraße 4, 63 Jahre

Glückwünsche für Bürger  
der Stadt Donzdorf

Wir gratulieren herzlich
am 03.12.:	 Herrn Giuseppe Palermo, Reichenbach Str. 16
	 zum 70. Geburtstag

Wir wünschen dem Jubilar einen schönen Verlauf seines Fest-
tages und alles Gute, vor allem Gesundheit.

Fundsachen

- Verschiedene Fundsachen aus dem Donzdorfer Hallenbad
Sollten Sie der Eigentümer der oben genannten Fundmeldung 

sein, so melden Sie sich bitte im Rathaus in Donzdorf - Bür-
gerbüro - Zimmer 1.
Bitte bringen Sie zur Abholung die vorgesehene Gebühr von 
3,00 € mit.

Schon gehört ...

	             �MEX mit weiter wachsender Nachfrage - 
und ein Wunsch um Verständnis

	             �Unser Bürgerbus MEX wird immer beliebter. 
Erst vor wenigen Wochen haben wir von stei-
genden Nutzerzahlen berichtet. Jetzt können 
wir schon wieder einen neuen Rekord ver-

melden: Vergangene Woche nutzten allein an einem Vormittag 
über 30 Fahrgäste unseren MEX!  So viele wie noch nie an 
einem Vormittag. Viele Einkaufende, Pendlerinnen und Pendler 
schätzen dieses kommunale Angebot und äußern sich durch-
weg positiv.
Die hohe Auslastung, Baustellen in der Stadt und notwendige 
Hilfestellungen können jedoch gelegentlich zu Verzögerungen 
führen und manchmal für kleine Fahrplanabweichungen sor-
gen. Die allermeisten Fahrgäste reagieren darauf verständnis-
voll. Leider gibt es aber auch vereinzelt Situationen, in denen 
Unmut laut wird. Wir möchten deshalb um Verständnis bitten, 
wenn der MEX einmal nicht auf die Minute genau die Halte-
stelle erreicht. 
An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an unsere en-
gagierten Fahrer für deren täglichen Einsatz. Alle Fahrgäste 
möchten wir um gegenseitige Rücksicht und ein wenig Geduld 
bitten, damit der MEX weiterhin für alle ein Gewinn bleibt.
Übrigens: Wir suchen immer wieder nach neuen Fahrern oder 
auch Fahrerinnen, damit der MEX auch künftig zuverlässig 
unterwegs sein kann. Wer Freude am Fahren und am Kontakt 
mit Menschen hat und sich gerne ehrenamtlich einbringen 
möchte, ist herzlich willkommen! Interessierte melden sich 
bitte bei Ute Frey, ute.frey@donzdorf.de, 07162/922-326. 
Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie uns eine Mail an
schongehoert@donzdorf.de

Absage des SWR Swing Fagottett 
Konzerts am 29.11.2025

Leider müssen wir das für den 29.11.2025 geplante Konzert 
des SWR Swing Fagottett Krankheitsbedingt absagen. 
Wir bedauern diese Entwicklung sehr und entschuldigen uns 
für die damit verbundenen Unannehmlichkeiten.
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Ticket-Rückerstattung:
Online-Käufe (via Visitor-App): Der Betrag wird automatisch auf 
das ursprüngliche Zahlungsmittel zurückerstattet.
Käufe beim I-Punkt im Schloss: Bitte wendet euch an die Ver-
kaufsstelle, um die Rückerstattung zu veranlassen.
Wir danken für ihr Verständnis und freuen uns darauf, Sie bald 
bei einer unserer nächsten Veranstaltungen begrüßen zu dür-
fen!

Integration

Café International am Dienstag, 09. Dezember 2025
Auch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind eingeladen. 
Das zwanglose Treffen mit in Donzdorf lebenden Geflüchteten 
soll zum Austausch anregen und eine interkulturelle Begeg-
nung darstellen. Das „Café International“ findet am Dienstag, 
09. Dezember 2025 von 15.30 bis 17.30 Uhr, im Gaststätten-
raum der Stadthalle statt und wird von der Stadtverwaltung 
zusammen mit den Kirchen organisiert. Dieses Mal ist der 
Veranstalter die Evangelische Kirche. Wir freuen uns auf neue 
Gesichter, die Lust haben auf nette Gespräche und einen re-
gen Austausch. Für unsere Geflüchteten ist es wichtig,  
Gesprächspartnern zu haben, mit denen sie Deutsch praktizie-
ren können. 
Bei dem zwanglosen Treffen sind auch Bürgerinnen und Bür-
ger herzlich eingeladen, die den geflüchteten Menschen Un-
terstützung anbieten möchten. 

Der nächste Termin ist am Dienstag, 27.01.2026
Veranstalter VIA

Die perfekte Geschenkidee zu 
Weihnachten 

	             �Konzertkarten, die Herzen höherschlagen 
lassen

Verschenken Sie in diesem Jahr etwas, das bleibt: unver-
gessliche Konzerterlebnisse! Unsere Abonnements sind das 
ideale Weihnachtsgeschenk für Musikliebhaber – für Familie, 
Freunde oder für Sie selbst.
Gesamtabonnement – 7 Konzerte voller musikalischer 
Höhepunkte
Erwachsene: 155 € / Schüler und Studenten: 90 €
Wahlabonnement – 4 Konzerte ganz nach persönlichem 
Geschmack
Erwachsene: 90 € / Schüler und Studenten: 50 €
Einzeleintritt
Erwachsene: 25 € / Schüler und Studenten: 15 €
Schenken Sie stimmungsvolle Abende, festliche Klänge und 
inspirierende Begegnungen – ein Geschenk, das weit über die 
Weihnachtszeit hinaus Freude bereitet.
Die Jahresbroschüre 2026 mit allen Veranstaltungen, Künstle-
rinnen und Künstlern sowie Terminen ist ab sofort online und 
im i-Punkt im Schloss Donzdorf erhältlich.
Karten und Abonnements gibt es ebenfalls im i-Punkt 
oder über den Ticketshop unter www.donzdorf.de

Weihnachtsaktion 2025

Unsere Weihnachtsaktion für Kinder aus bedürftigen Familien 
läuft und die Kinderwünsche sind inzwischen eingegangen. 
Die Wünsche hängen ab kommender Woche vom 1. bis 5. 
Dezember am Weihnachtsbaum im Foyer des Schlosses und 

können dort abgeholt werden. Wenn Sie einen Wunsch abho-
len, denken Sie bitte daran, die weihnachtlich verpackten Ge-
schenke bis spätestens 12. Dezember im i-Punkt abzugeben. 
In der Woche vor Weihnachten werden wir die Geschenkpäck-
chen an die betreffenden Familien übergeben.
Ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung!

Weihnachten naht - Geschenk-
ideen im i-Punkt

		              �In unserem Geschenke-Shop im 
i-Punkt ist nun auch die limitierte 
Auflage der diesjährigen Albtrauf-
Weihnachtssäckle eingetroffen. Wer 
eine kleine Aufmerksamkeit sucht, 
findet damit ein weiteres passen-
des Geschenk. Das weihnachtliche 
Albtrauf-Säckle kostet 15 Euro und 
enthält: 

		               �Tomatensoße Natura mit Basilikum 
von der Principium Genussmanufak-
tur GbR in Gingen an der Fils 

		               �Tannenbaum-Nudeln von der Un-
terböhringer Nudelmacherei in Bad Überkingen-Unterböhrin-
gen
Apfel-Balsamico vom Genusswerk Schall in Gingen an der Fils
Alkoholfreier Schwäbischer WiesenObst Cider von der Manu-
faktur Jörg Geiger, Schlat

Abfallwirtschaftsbetrieb-AWB
Abfuhrtermine Dezember 2025
Bio-Abfall:
Montag, 01.12. / 08.12. / 15.12. / 20.12. (Sa.) / 
29.12.2025
Bei Fragen zum Bio-Abfall rufen Sie bitte den Abfallwirt-
schaftsbetrieb an unter der Tel. Nr. 07161/202-8888.

Hausmüllabfuhr:
Donnerstag, 11.12. / 24.12.2025 (Mi.)
Wenn der Mülleimer nicht abgeholt wurde, rufen Sie bitte 
den Abfallwirtschaftsbetrieb Tel. Nr. 07161/202-888 oder 
die Firma ETG unter der Tel. Nr. 07161/999-100 an.

Gelber Sack:
Mittwoch, 10.12. / 23.12.2025 (Di.)
Fragen und Reklamationen zum Gelben Sack beantwortet 
die Firma Gebrüder Braig unter der Telefonnummer 07391 
770393.

Sperrmüllscheine möglichst  
noch in diesem Jahr nutzen

Altholz und sonstiger Sperrmüll werden getrennt abge-
holt
Im Landkreis Göppingen ist der Sperrmüllschein bis zum 28. 
Februar des Folgejahres gültig. So kann auch in der Zeit bis 
zum Erhalt des neuen Bestellscheins, der zusammen mit dem 
Gebührenbescheid verschickt wird, Sperrmüll angemeldet 
werden, beispielsweise bei unaufschiebbaren Fällen wie Um-
zügen.
Mittlerweile wird dies aber zum Regelfall. Immer öfter ver-
schicken Haushalte Bestellscheine für den Sperrmüll „auf den 
letzten Drücker” - und sei es aus dem einzigen Grund, den 
Gutschein des alten Jahres nicht verfallen zu lassen.
Den AWB erreichen im Januar und Februar bis zu zehnmal 
mehr Sperrmüllanmeldungen als in Monaten des restlichen 
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Jahres. Dieser Ansturm ist administrativ und logistisch kaum 
zu bewältigen. Die Sperrmüllanmeldungen sollten deshalb 
bis Ende Dezember beim AWB vorliegen, gerne auch online 
über www.myawb.de. Ansonsten kann eine Abholung des 
Sperrmülls innerhalb der sonst üblichen vier Wochen nicht ge-
währleistet werden. Im Frühjahr muss mit einer Wartezeit von 
sechs bis acht Wochen gerechnet werden, zum Leidwesen 
derer, die tatsächlich in dieser Zeit umziehen.
Bei der Sperrmüllsammlung ist zu beachten, dass Altholz und 
sonstiger Sperrmüll getrennt voneinander abgeholt werden. 
Das Fahrzeug kommt zweimal vorbei. In der ersten Tour wird 
Holz mitgenommen, bei der zweiten Anfahrt sonstiger Sperr-
müll. Am Abfuhrtag müssen deshalb Gegenstände aus Holz 
getrennt von anderen, z. B. Polstermöbeln, bereitgestellt wer-
den. Der Sperrmüll muss auf öffentlicher Fläche bereitgestellt 
werden, da die Entsorgungsfirma den Sperrmüll von Privat-
grundstücken oder Fahrzeugen wie Hängern nicht abholen 
darf.
Alternativ ist eine Anlieferung des Sperrmülls mit dem gülti-
gen Sperrmüllschein auf einem der drei Wertstoffzentren in 
Göppingen und Geislingen möglich. Dies bietet insbesondere 
Haushalten, die ihren Sperrmüll schnell entsorgen müssen, 
eine flexible Möglichkeit, Wartezeiten zu umgehen.

Grüngutplätze stellen auf  
Winteröffnung um

Ab 01.12.2025 gelten die Winteröffnungszeiten
Ab dem 1. Dezember gelten auf allen Grüngutplätzen im Land-
kreis die regulären Winteröffnungszeiten. Ausnahme ist der 
Platz in Eislingen, dessen Öffnungszeiten vom benachbarten 
Wertstoffhof abhängen.
Die Grüngutplätze in Bad Ditzenbach-Gosbach, Böhmenkirch-
Treffelhausen, Deggingen, Ebersbach-Bünzwangen, Göppin-
gen Roßbachstraße, Hattenhofen, Heiningen, Kuchen, Rech-
berghausen, Schlat und Süßen haben dann immer samstags 
von 12:00 – 16:00 Uhr geöffnet. 

Vollsperrung der Finkenstraße vom 
04.12.2025 bis 06.12.2025

Aufgrund einer Hausaufstellung muss die Finkenstraße, im 
Bereich vor dem Gebäude Nr. 10, in der Zeit vom Donnerstag, 
04. Dezember 2025, bis Samstag, 06. Dezember 2025, voll-
ständig gesperrt werden. 

Zur Sicherstellung der Zufahrt für den Tieflader und den Auto-
kran werden zusätzlich Haltverbote für die Zeit von 6 – 18 Uhr 
in den betroffenen Straßen (Friedhofstraße, Graf-Rechberg-
Straße, Kepler- und Paulinenstraße) angeordnet:

Wir bitten alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilneh-
mer um Beachtung der Beschilderung und um Verständnis 
für die entstehenden Beeinträchtigungen.

Stadthalle Donzdorf, Freitag, 
05.12.25:

Bernd Kohlhepp & Jazzsängerin Fola Dada: Der Tannen-
baum brennt!
Comedy & Musik
Allerbeste Comedy & famose Musik sind gleich Weihnachten 
mit Herrn Hämmerle und Fola Dada:
Die beiden Ausnahmekünstler präsentieren ihr Weihnachts-
schmankerl auf nur ausgewählten Bühnen in der Vorweih-
nachtszeit. Mit viel Witz und Ironie stimmen sie ihr Publikum 
auf die besinnliche Zeit ein:

Wenn Sie bei „Bescherung“ an den Friseur denken, haben Sie 
den Sinn für den Zauber der Weihnacht vielleicht verloren. 
Doch keine Sorge: Herr Hämmerle, landesweit bekannter Spe-
zialist für alle Fälle täglichen Lebens hilft Ihnen weiter: Holen 
Sie sich das emotionale Rüstzeug, um das Fest der Feste auch 
in diesem Jahr wieder zu (über-)bestehen. Ohne Schmorbra-
ten und Weihnachtsgans, aber mit der begnadeten Swing- und 
Soul-Diva Fola Dada steht ihnen eine ausgewiesene 
X-mas- Task-Force zu Verfügung. 

An diesem Abend halten Hämmerle und Fola Dada nicht nur 
Trost für die tollen Tage bereit, sondern laufen auch mit Last-
Minute-Plätzchen-Tipps und gewagte schwäbischen Interpre-
tationen internationale Weihnachtslieder zu Hochform auf. 
Herr Hämmerle (alias Bernd Kohlhepp) schmeißt sich in Schale 
und überdies eine X-Mas Party, die jeden Zuschauer humorvoll 
über die Runden bringen wird. 

Termin: 5.12.2025, Stadthalle Donzdorf
Einlass Saal: 19:30 Uhr
Beginn: 20.00 Uhr
Karten im VVK unter: i-Punkt Rathaus und Visitor App
Preise: VVK 25,- / Abendkasse 27.-

Jugendhaus Donzdorf 

Endlich ist es soweit - das Jugendhaus Donzdorf eröffnet! 
Am 3. Dezember laden wir alle Interessierten zur Eröffnungs-
feier ab 16 Uhr ein. Um 17 Uhr wird das Jugendhaus mit ein 
paar Grußworten offiziell eröffnet. Neben Punsch, Grillwurst 
und Waffeln gibt es auch Spiel- und Kreativangebote. 
Das Jugendhaus befindet sich auf dem Lehrerparkplatz der 
Messelbergschule (Messelbergsteige 35, Donzdorf).

Neubaugebiet „Bühlacker II“  
in Reichenbach u. R.

Das Wohnbaugebiet „Bühlacker II“ befindet sich in nördlicher 
Ortsrandlage von Reichenbach u.R. und schließt direkt an 
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den bebauten Ortsteil an. Die Dorfmitte liegt in unmittelbarer 
Nähe, ebenso wie die westlich gelegenen Schul- und Sportan-
lagen. 
Die Bauplätze sind in Hanglage mit Ausrichtung nach Südwe-
sten.
Beginn der Erschließungsarbeiten für das allgemeine Wohn-
gebiet für Einzel- und Doppelhäuser in offener Bauweise ist ab 
dem Frühjahr 2026 eingeplant. 
Die 8 Bauplätze des 1. Baufeldes haben eine Größe von 442 m² 
bis 731 m². 
Der Verkaufspreis beträgt 350,00 €/m², inkl. Erschließungs-
kosten.

Lageplan Verkaufsflächen
				      �Die Bewerbungsfrist 

(inkl. Frist für die Vorlage 
von Nachweisen) läuft 
vom 01.11.2025 bis 
30.11.2025.

				      �Wenn Sie Interesse an 
einem der Bauplätze ha-
ben, dann bewerben Sie 
sich über das Internet-
portal von BAUPILOT, 
das Sie über den Link 
der Homepage der Stadt 
Donzdorf 

				      �https://www.donzdorf.
de/leben-wohnen/bauen-
und-wohnen/bauplaetze.
html 

oder direkt über BAUPILOT https://www.baupilot.com/ 

aufrufen können.
Hier erhalten Sie zu den 8 Bauplätzen, die aktuell zum Verkauf 
angeboten werden, alle relevanten Informationen und Unter-
lagen.
Bei Fragen stehen Ihnen folgende Ansprechpartner gerne zur 
Verfügung:

Vermarktung:	 Petra Irtenkauf
		  Telefon:		  07162 / 922 -202
		  E-Mail:		  petra.irtenkauf@donzdorf.de 
		  Kontaktzeiten:	 Dienstag, Donnerstag und 
				    Freitag ganztägig
Baurecht:		  Fabian Oßwald
		  Telefon:		  07162 / 922 -100
		  E-Mail:		  fabian.osswald@donzdorf.de  
		  Kontaktzeiten:	 Montag bis Freitag ganztägig

Sofern Sie keinen Internet-Zugang haben, können Sie den 
Bewerberbogen inkl. weiterer Unterlagen bei Petra Irtenkauf 
anfordern.

Bekanntmachung der Satzung zur 
dritten Änderung der Satzung über 
die förmliche Festlegung des  
Sanierungsgebiets „Hauptstraße“ 
in Donzdorf:

Stadt Donzdorf - Kreis Göppingen
SATZUNG

zur Änderung der Satzung über die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebiets „Hauptstraße“

Aufgrund von § 142 Abs. 1 und 3 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GemO) 
für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat 
der Gemeinderat der Stadt Donzdorf in seiner Sitzung am 
17.11.2025 folgende Sanierungssatzung beschlossen:

Erweiterung/Änderung der Festlegung des Sanierungsge-
biets
Der Geltungsbereich des förmlich festgelegten Sanierungsge-
biets „Hauptstraße“ wird um das Grundstück Hauptstraße 38, 
Flst-Nr. 54/2 sowie um das Flst. 54/10 erweitert. Die geänder-
te Abgrenzung des Sanierungsgebietes ergibt sich aus dem 
Abgrenzungsplan mit Datum vom 04.11.2025 (Originalmaßstab 
M 1:1000). Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke 
und Grundstücksteile innerhalb der im vorgenannten Lageplan 
abgegrenzten Fläche. Der Lageplan ist Bestandteil der Sat-
zung zur Änderung der Satzung über die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebiets. Die Satzung zur Änderung der Sanie-
rungssatzung kann während der üblichen Öffnungszeiten im 
Rathaus von jedermann eingesehen werden.

Die Bestimmungen des Sanierungsmaßnahmenrechts (§§ 
136 ff. BauGB) und die Vorschriften der §§ 2 bis 3 der Satzung 
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets vom 
20.10.2014 (öffentliche Bekanntmachung vom 07.11.2014), 
zum ersten Mal erweitert am 22.03.2021 (öffentliche Be-
kanntmachung am 23.03.2024), zum zweiten Mal erweitert 
am 29.07.2024 (öffentliche Bekanntmachung am 01.08.2024), 
bleiben von der Satzung zur Änderung der Sanierungssatzung 
unberührt und sind auch für den dritten Erweiterungsbereich 
anzuwenden.

Die Satzung zur Änderung der Satzung über die förmliche 
Festlegung wird gemäß §143 Abs. 1 BauGB mit ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung rechtsverbindlich.

Stadt Donzdorf, den 20.11.2025

gez.
Martin Stölzle
Bürgermeister

Hinweise:
Gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1 und 3 Baugesetzbuch (BauGB) sind 
eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
genannten Verfahrens- und Formvorschriften sowie ein nach
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwä-
gungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde/Stadt geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, ist darzulegen.

Gemäß §4 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) für Baden-
Württemberg gelten Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der 
GemO erlassener Verfahrensvorschriften zustande gekommen 
sind, ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn:

1.	 die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

2.	 der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO we-
gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtbe-
hörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist.

Auf die Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB (insbes. Aus-
gleichsbetrag des Eigentümers) wird hingewiesen. Weiter 
wird auf die Vorschriften des § 24 ff BauGB (Vorkaufsrecht für 
die Gemeinde) und auf § 144 BauGB (genehmigungspflichtige 
Vorhaben) hingewiesen.
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Abgrenzungsplan vom 04.11.2025 zur dritten Erweiterung des 
Sanierungsgebiets „Hauptstraße“

Bekanntmachung der Tierseuchen-
kasse (TSK) Baden-Württemberg

- Anstalt des öffentlichen Rechts - Hohenzollernstr. 10, 
70178 Stuttgart
Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbei-
trag 2026 ist der 01.01.2026.
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2025 versandt (ab-
weichender Meldebogenversand für Bienen).
Sollten Sie bis zum 01.01.2026 keinen Meldebogen erhalten 
haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung begrün-
det sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tierge-
sundheitsgesetzes in Verbindung mit der Beitragssatzung.

Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossen-
schaften) sind zum 1. Februar 2026 meldepflichtig.
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehver-
wertungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2026 einen 
Meldebogen.

Melde- und beitragspflichtige Tiere sind:     	 Pferde 
					     Schweine
					     Schafe
					     Hühner
					     Truthühner/Puten 

Meldepflichtige Tiere sind:	 !!!Achtung Änderung ab 2026!!!
			   Bienenvölker è Stichtag 01.05.2026
			   (unabhängig von der Mitgliedschaft 
			   im Verein)
Alle uns bekannten Bienenhalter werden rechtzeitig angeschrieben.

Nicht zu melden sind:	� Rinder einschließlich Bisons, Wi-
senten und Wasserbüffel. Die Daten 
werden aus der HIT-Datenbank (Her-
kunfts- und Informationssystem für 
Tiere) herangezogen.

Nicht meldepflichtig sind u.a.: �Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. 
Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, 
Gänse und Enten.

Wenn bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner gehalten wer-
den und keine anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.) vorhan-
den sind, entfällt derzeit die Melde- und Beitragspflicht für 
die Hühner und/oder Truthühner.

Es spielt keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaftlichen 
Betrieb oder in einer reinen Hobbyhaltung stehen – für die 
Meldung ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbe-
stand je Standort zu melden.

Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse 
muss die Tierhaltung beim zuständigen Veterinäramt gemeldet 
werden.

Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig von 
der Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 
15.01.2026 an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW 
bietet an, die Stichtagsmeldung an HIT zu übernehmen. 
Nähere Informationen finden Sie auch auf dem Informa-
tionsblatt als Anlage zum Meldebogen und auf unserer 
Homepage unter www.tsk-bw.de

Weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht sowie 
zu Leistungen der Tierseuchenkasse BW sowie über die ein-
zelnen Tiergesundheitsdienste finden Sie auf unserer Home-
page unter www.tsk-bw.de.

Telefon: 0711 / 9673-666; E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; Internet: 
www.tsk-bw.de

Musikschule Donzdorf
	
	 Geschäftsstelle: 

Schloss 1-4, 73072 Donzdorf 
EG, Zimmer 005 
Tel. 0 71 62 / 922-512 oder -520 
Fax 0 71 62 / 922-525 
E-Mail: musikschule@donzdorf.de 
Internet: www.musikschule-donzdorf.de 
Geschäftszeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung

Festliche Töne zum Nikolaus – Ein Nachmittag voller Mu-
sik und Weihnachtsfreude
Am Nikolaustag, Samstag, den 6. Dezember 2025, wird 
die Stadthalle Donzdorf von festlichen Klängen erfüllt: Die 
Musikschule Donzdorf lädt um 15:30 Uhr herzlich zum Weih-
nachtskonzert „Festliche Töne zum Nikolaus“ ein.
Ob stimmungsvolle Weihnachtslieder, schwungvolle Orche-
sterstücke oder besinnliche Melodien – die jungen Musikerin-
nen und Musiker der Musikschule gestalten ein buntes Pro-
gramm, das Groß und Klein auf die Adventszeit einstimmt.
Freuen Sie sich auf einen musikalischen Nachmittag voller 
Freude, Gemeinschaft und weihnachtlicher Atmosphäre – der 
perfekte Auftakt für einen besonderen Nikolaustag!
Der Eintritt ist frei – kommen Sie vorbei, genießen Sie die Mu-
sik und lassen Sie sich von der Begeisterung der Schülerinnen 
und Schüler anstecken!

Weihnachts-GUTSCHEIN 
Wir haben „musikalische Geschenke“ für Ihre Kinder, Enkel, 
Partner oder Freunde im Angebot. Verschenken Sie einen 
Weihnachts-GUTSCHEIN der Musikschule.
Folgende Gutscheine können erworben werden:
- Schnupperkurs: 1 x 30 Minuten Einzelunterricht für 15,10 € 
- Schnupperkurs: 2 x 30 Minuten Einzelunterricht für 30,20 €
- Flex-ABO: 6 x 30 Minuten flexibler Einzelunterricht für 196,60 €
- Instrumentalunterricht (auch die laufenden Unterrichtskosten 
für den Einzel- oder Gruppenunterricht können von den Groß-
eltern oder einem anderen Zahlungspflichtigen übernommen 
werden!)

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Ho-
mepage www.musikschule-donzdorf.de unter „Musik-
schulunterricht“.
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Terminvorschau:
Mi., 17.12.:	 Musizierabend
 		  der Geigenklasse von Cornelia Schneider
 		  um 18.00 Uhr, Stadthalle Donzdorf, 
		  Vereinsraum 1

Volkshochschule Donzdorf
	 Geschäftsstelle: 
	 Schloss 1 - 4, 73072 Donzdorf 
	 3. Stock, Zimmer 311 
	 Tel.    0 71 62 / 9 22-307 oder -317 
	 Fax: 0 71 62 / 9 22-526 
	 E-Mail: vhs@donzdorf.de 
	 Internet: vhs-donzdorf.de

Anmeldungen gerne über:
	 Homepage: www.vhs-donzdorf.de 
	 E-Mail: vhs@donzdorf.de
	 Telefon: 07162/922-317 oder 922-307

Wir haben noch freie Plätze in folgenden Kursen:
252335D/ Tortengestaltung für Erwachsene
Donnerstag, 15. Januar 2026, 18:30 - 22:00 Uhr, Küche Mes-
selbergschule

252106D /Einkommensteuererklärung verständlich ge-
macht
Sa., 31. Januar 2026, 10:00 - 15:00 Uhr, vhs Raum Poststr.20

Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg

Aktion mit Terre des Femmes - Nein zur Gewalt gegen 
Frauen
DRV BW zeigt Flagge für Frauenrechte und ein gewaltfrei-
es Umfeld
Tödliche Gewalt gegen Frauen hat in Deutschland erschrec-
kende Ausmaße erreicht. Fast jeden Tag findet ein Femizid 
– also die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts 
– statt. „Gewalt an Frauen ist eine der häufigsten verbreite-
ten Menschenrechtsverletzungen der Welt“, erklärt die neue 
Gleichstellungsbeauftragte der Deutschen Rentenversicherung 
Baden-Württemberg (DRV BW), Maren Elsner. „Gewalt darf 
kein geduldetes Konfliktmittel sein, aus diesem Grund we-
hen vom 25. November bis 10. Dezember 2025 vor unseren 
Dienstgebäuden in Karlsruhe und Stuttgart die Flaggen für 
Frauenrechte.“ Regionalzentren und Außenstellen setzen mit 
einem Banner im Wartebereich ein Zeichen. 

Aktueller Anlass ist der von der UNO ausgerufene jährliche 
Gedenktag gegen Gewalt an Frauen (Orange Day) am 25. 
November. Die Organisation Terre des Femmes (TDF) beglei-
tet die Aktion mit der Fahne „frei Leben – ohne Gewalt“. Diese 
steht für ein friedliches Miteinander ohne Gewalt und für den 
besonderen Schutz von Mädchen und Frauen. 

Breite Front gegen „Gewalt gegen Frauen“ 
„Die DRV BW steht als Arbeitgeberin aktiv für gleiche Rechte 
von Frauen und Männern und für ein gewaltfreies Umfeld“, 
sagt Elsner. „Deshalb beteiligen wir uns gemeinsam mit der 
Stadt Karlsruhe an Aktionen zum Tag der Gewalt gegen Frau-
en.“ In den DRV-Dienststellen liegen außerdem mehrsprachige 
TDF-Broschüren zum Thema „Gleiche Rechte für Frauen und 
Männer“ aus. Schnelle und anonyme Unterstützung in 18 
Sprachen bietet das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen 
Frauen“ unter der Rufnummer 08000 116 016

Freiwillige Feuerwehr Donzdorf

Übungsdienst der Löschzüge 1 und 2 
Am 28.11.2025 findet der Übungsdienst der Löschzüge 1 und 
2 statt. 
Treffpunkt ist um 20:00 Uhr am Feuerwehrhaus in Donzdorf.

Altersabteilung 
Die Altersabteilung trifft sich am Montag, den 01.12.25 um 
19.30 Uhr im Magazin.

Weiterer Termin: 
Samstag, 13.12.25 um 18 Uhr mit Partner zur Adventsfeier in 
der „Traube“. 
Anmeldung bis 04.12.25 beim Obmann.

Stadtteil Reichenbach

Weihnachtsmarkt Reichenbach

Am kommenden Samstag, den 29. November findet unser 
traditioneller Reichenbacher Weihnachtsmarkt in und um das 
Rathaus statt.
Von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr werden wieder allerlei Gebastel-
tes, Genähtes, Handwerkskunst, Weihnachtsdeko, Schnäpse, 
Mode, Schmuck und vieles mehr angeboten.
Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl wieder be-
stens gesorgt.
Nehmen Sie sich Zeit und besuchen Sie unseren tollen Weih-
nachtsmarkt.

Straßensperrung

Am 29. November ist aufgrund des Weihnachtsmarkts die 
Ringstraße von 12.30 Uhr bis 21.00 Uhr gesperrt. Die Sper-
rung erstreckt sich von der Lettenstraße bis zum Kirchhofweg.
Rettungsfahrzeuge und Anwohner haben Zufahrtsmöglichkeit.

Busverbindung am Weihnachts-
markt

Aufgrund des Weihnachtsmarkts am 29. November und der 
damit verbundenen Straßensperrung besteht an diesem Tag 
ab Nachmittag keine Busverbindung mehr.
Der letzte Bus an diesem Tag fährt um 12.20 Uhr.

Bauplätze in Reichenbach

Das seit längerer Zeit ersehnte Neubaugebiet Bühlacker II 
steht nun offiziell zum Verkauf bereit.
Auf der Homepage der Stadt Donzdorf kann die Fläche, sowie 
weitere Details zu den einzelnen Bauplätzen eingesehen wer-
den. Die Bauplätze befinden sich in toller Südlage und grenzen 
an ruhigen Außenbereich.
Bewerbungen können bis Ende dieses Monats noch bei der 
Stadt Donzdorf online über „Baupilot“ eingereicht werden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Stadt Donzdorf, 
Frau Petra Irtenkauf, Tel.: 922202.

Berichtigung zum Volksbank  
Geldautomat

Dass der Geldautomat in Reichenbach in Kürze wieder kommt, 
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das stimmt so.
Doch dass der Fortbestand des Automaten von der Anzahl der 
Abhebungen abhängt, wie im letzten Mitteilungsblatt veröf-
fentlicht, ist nicht richtig.
Entscheidend für einen längeren Verbleib des Automaten ist die 
zukünftige Anzahl der Volksbank Kunden hier in Reichenbach. 

Integration

Siehe Rubrik Donzdorf!

Abfallwirtschaftsbetrieb  
Göppingen

Abfuhrtermine Dezember 2025
siehe Rubrik Donzdorf!

Stadtteil Winzingen

Das Kinomobil - BW kommt  
wieder nach Winzingen!

Liebe Filmfreunde,
am Dienstag, den 02.12.2025 ist es wieder so weit. Das Kino-
mobil – BW kommt wieder nach Winzingen ins Bürgerhaus. 
Für alle kleinen und großen Filmfreunde werden wieder 3 
spannende Filme gezeigt. Der Elternbeirat unserer Grund-
schule übernimmt die Bewirtung mit Getränken, Snacks und 
kleinen Leckereien.

15:00 Uhr / 3€ - Titina – Der italienische Luftschiffingenieur 
Umberto Nobile genießt in Rom sein Leben mit seiner gelieb-
ten Hündin Titina, die er von der Straße rettet. Doch plötzlich 
bekommt er die Gelegenheit, mit dem berühmten norwegi-
schen Entdecker Roald Amundsen auf Expedition zu gehen, 
Umberto will diese Chance nutzen um in die Geschichte 
einzugehen. Zusammen wollen sie mit einem Luftschiff zum 
Nordpol und diesen erobern. . .
Animationsfilm 

17:30 Uhr / 4€ - Die Schule der magischen Tiere 4 – Miriam 
zieht vorübergehend zu ihrer Freundin Ida und besucht mit 
ihr die Wintersteinschule, nichtsahnend, dass dort eine magi-
sche Gemeinschaft existiert. Als Ida erfährt, dass die Schule 
geschlossen werden soll, setzt die Klasse alles auf eine ent-
scheidende Schulchallenge. Miriam gerät in einen Konflikt 
und muss sich entscheiden: Für ihre neue Klasse oder für ihre 
Vergangenheit. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, um die 
Wintersteinschule und ihre magischen Tiere zu retten.

20:00 Uhr / 6€ - Das Kanu der Manitu – Abahachi, der 
Häuptling der Apachen und sein weißer Blutsbruder Ranger 
kämpfen unermüdlich für Frieden und Gerechtigkeit – doch 
eine neue, aufstrebende Bande macht ihnen das Leben be-
sonders schwer!

Ein Vorverkauf findet nicht statt.
Eingeladen sind alle Filmfreundinnen und Filmfreunde – 
nicht nur aus Winzingen, sondern auch aus den umliegen-
den Orten.

Wir freuen uns auf euch!
- Ortschaftsrat Winzingen -

Integration

Siehe Rubrik Donzdorf!

Abfallwirtschaftsbetrieb  
Göppingen

Abfuhrtermine Dezember 2025
siehe Rubrik Donzdorf!
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      �Messelbergschule 
www.messelbergschule.de

Außenstelle Winzingen
Adventsdorf in Winzingen – Ein stimmungsvoller Tag für die 
Grundschule

Auch in diesem Jahr durfte die Grundschule Winzingen beim 
beliebten Adventsdorf dabei sein – und die Schülerinnen und 
Schüler haben den Besuchern gleich mehrfach ein Lächeln ins 
Gesicht gezaubert. Wochenlang hatten die Kinder mit großem 
Eifer geprobt, gebastelt und geplant. Am Samstag war es 
endlich so weit: Mit fröhlichen Liedern, vorgetragenen Gedich-
ten und einem kleinen Theaterstück zeigten die Kinder, was 
sie alles können, und das Publikum belohnte die Kinder mit 
viel Applaus. Im Anschluss öffnete der Stand der Grundschule. 
Dort verkauften die Kinder stolz ihre selbstgebastelten Werke 
– von Weihnachtsdekorationen bis hin zu kleinen Geschenken. 
Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, ein handgemachtes 
Erinnerungsstück mitzunehmen und gleichzeitig die Schule 
zu unterstützen. Auch der Elternbeirat war wieder mit dabei 
und sorgte für das leibliche Wohl der Gäste. Duftende Waffeln, 
Punsch und Glühwein luden zum Verweilen ein und rundeten 
das gemütliche Adventsprogramm ab.
Die Grundschule Winzingen bedankt sich herzlich bei den 
Organisatoren des Adventsdorfes für ihr Engagement und bei 
allen Besuchern für ihr Kommen. Natürlich geht ein großer 
Dank auch an alle Eltern unserer Schule, die zum Gelingen 
beigetragen haben – besonders an unseren Elternbeirat für 
die tatkräftige Unterstützung, ohne die ein solcher Tag nicht 
möglich gewesen wäre!


